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5Ob74/14i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1967

Norm

GBG §124

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 124 GBG wonach von dem gegen den erstgerichtlichen Beschluß gerichteten

Rechtsmittel alle Personen zu verständigen sind, denen der Beschluß des Erstgerichtes zugestellt wurde, ist mit der

Zustellung der Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz geheilt.
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